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Amtliches.
Bekanntmachung

über Preisbeschränkungen bei Ausbesse¬
rungen von Schuhwaren.

Vom 25 Januar 1917.
Der Dundesrat hat aus Grund des § 3 des Be.

setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt¬
schaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl, S. 327) folgende Verordnung erlassen:

8 1
Ausbesserungen von Schuhwaren (§ 1 Abs. 2 der

Bekanntmachungüber Preisbeschränkungen bei Ver¬
käufen von Schuhwaren vom 28. September 1916 —
Reichs-Gesetzbl, S . 1077 —) dürfen zu keinem höheren
Preise berechnet werden als dem, der sich aus der Zu-
sammenrechnung der Gestehungskosten, eines angemesse¬
nen Anteils der allgemeinen Unkosten und eines ange¬
messenen Gewinns ergibt. Für die Preisberechnung
sind die von der Gutachterkommission für Schuhwaren-
Preise (§ 7) aufgestellten Richtsätze für die Preisberech¬
nung bei Ausbesserungen von Schuhwaren maßgebend

8 2
Den ausgebesserten Schuhwaren muß bei Rückgabe

an den Verbraucher ein Begleitschein beigefügt werden,
welcher in einer leicht erkennbaren Weife folgende An¬
gaben enthält:

1. den Namen oder die Firma und den Ort der ge¬
werblichen Niederlassung desjenigen, der die Aus¬
besserung dem Verbraucher gegenüber übernom¬
men hat,

2. die Art der Ausbesserung und den dafür berechne¬
ten Preis in deutscher Währung,

3. den Monat und das Jahr , in denen die Ausbesser¬
ung ausgeführt worden ist.

8 3
Wer gewerbsmäßig Bestellungen auf Ausbesser¬

ungen von Schuhwaren entgegennimmt, hat in seinen
Geschäftsräumen nach näherer Bestimmung der Gut¬
achterkommission für Schuhwarenpreise eine Preisberech¬
nung zum Aushang zu bringen, aus der sich der End-
preis und die Art der Berechnung für Besohlen und
Flecken ergibt.

8 4
Der Besteller von Schuhwarenausbesserungen kann,

wenn er glaubt, daß der ihm berechnete Preis die Gren-
des Z 1 überschreitet, binnen zwei Wochen nach

Empfang der ausgebesserten Schuhwaren Festsetzung
Preises durch ein Schiedsgericht (8 6 der Bekannt-

üb*r Preisbeschränkungen bei Berkäufen von
schuhwaren vom 28. September 1916 - Reichs°Ge-
setzbl. S . 1077 -)  beantragen.

r. Lchiedsgericht prüft auch auf Anrufen der
Zuiwndigen Behörde die auf dem Aushang (§ 3) ver-
zeichneten Preise nach und bestimmt die nach 8 1 in
^ " E ^ung mit den von der Gutachterkommission für
Preise "gestellten Richtsätzen angemessenen

_ . . 85
"b Schiedsgericht entscheidet unter Ausschluß des

chtswegs. Seine Entscheidung ist endgültig! sie er¬
folgt gebühren- und stempelfrei.

_ § 6
Ergibt die- Prüfung durch das Schiedsgericht den

Kfe etner  strafbaren Handlung, so hat der Vor-
Igenoe des Schiedsgerichtsaußerdem der zuständigen
Staatsanwaltschaft Mitteilung zu machen.

<n § 7
mim^ *r vom Reichskanzler ernannten Gutachterkom-
iiko» lstr bchuhwarenpreife(8 6 der Bekanntmachung

Prnsbeschränkungen bei Verkäufen von Schuh-
5 , " vow 28. September 1916 - Reichs-Gefetzbl.
«Lj  l 'egt es ob, allgemeine Richtsätze für die
»uk,„^ " chnung bei Ausbesserungen von Schuhwaren

I ' bie hat auch auf Ersuchen des Schieds-
^er  zuständigen Behörde sich über die An-

äußern ^er  Preise im Linzelfalle gutachtlich zu
§ 8

schrift»n*x̂ r^ Ä!g ^" kann Ausnahmen von den Vor-

«elblJ ®J tän9nis  bis zu sechs Monaten oder mit
1. m«! „ Zu zehntausend Mark wird bestraft:

Schuhwaren den nach 8 2 vor-
2. » -->-»Ich.m nid)l b. ifügt/

unriAt; no$ §*1 23*56  vorgeschriebenen Begleitschein
ten^ A.̂ ^ n9Qb?n macht, oder wer ausgebesser-
baß dieser' un? iÂ " ^ gleilschein beigefügt, wissend0 > r unrichtige Angaben enthält, oder daß

die Preisangabe erhöht oder unkenntlich gemacht
worden ist,

3. wer für Ausbesserungen von Schuhwaren einen
höheren als den in dem Begleitschein angeführten
Preis fordert oder annimmt,

4. wer nach dem für eine bestimmte Art von Ausbesser¬
ungen vonj dem Schiedsgericht ein angemessener
Preis festgesetzt ist, Ausbesserungen gleicher Art
mit einem höheren Preise ausgezeichnet und mit
dieser Auszeichnung zur Ablieferung bringt,

5. wer der Vorschrift des 8 3 zuwiderhandelt.
8 10

Die Verordnung tritt mit dem 15, Februar 1917
in Kraft. Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens be¬
stimmt der Reichskanzler.

Berlin den 25. Januar 1917,
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Tr. Helfferich

Bekanntmachung
betreffend Aussührungsbestimmungen zur
Verordnung über Preisbeschränkungen bei
Ausbesserungen von Schuhwaren vom 25.

Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S 75) .
Dom 25, Januar 1917.

Auf Grund des 8 8 der Verordnung über Preis¬
beschränkungen bei Ausbesserungen von Schuhwaren
vom 25. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 75) wird
folgendes bestimmt:

2 l
Die Ausführungsbestimmungen zur Verordnung

über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuh¬
waren vom 28. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
1080) gelten entsprechend für die Ausführung der Ver¬
ordnung über Preisbeschränkungen bei Ausbesserungen
von S huhwaren vom 25. Januar 1917.

8 2
Die Bestimmungen treten mit dem 15, Februar

1917 in Kraft.
4 Berlin , den 25. Januar 1917,

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Or. Helfferich.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Bruteiern vom 15.

Januar 1917.
Auf Grund des 8 15 der Verordnung über Eier

vom 12. Mgust 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 927) wird
folgendes bestimmt:

I, Der Verkehr mit Bruteiern wird für Gänseeier
vom 20. Januar , für andere Eier vom 10. Februar
an bis 30. Juni unter folgenden Bedingungen gestattet:

1 Die Versendung darf nur von Geflügelhaltern un¬
mittelbar an Geflügelhalter erfolgen. Es dürfen
nur die Eier des dem Versender gehörigen Geflügels
versendet werden,

2 Wer Hühnereier zu Brutzwecken verkauft hat hier¬
über Aufzeichnungen zu führen, aus denen heroor-
geht:

Name und Wohnort des Käufers, Stückzahl
und Art der Bruteier, Tag des Versandes,

Die Aufzeichnungen sind dem Kommunal¬
verband auf Erfordern vorzulegen.

3. Lier, die als Bruteier gekauft sind, dürfen nur
zur Brut verwendet werden.

4. Die Bruteiersendungen müssen die deutliche Kenn-
Zeichnung als Bruteier erhalten.
II , Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der

Ziffer I fallen unter dieStrafbestimmungen der Verord¬
nung über Eier vom 12 August 1916 lReichs-Gesetzbl.
S . 927).

Berlin, den 15. Januar >917.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Sydow.
Der Minister für Landwirtschaft, Doniänen und

Forsten
Frhr, von Echorlemer,

Der Minister des Innern.
3 . A. Freund.

Bekanntmachung
Nr, M, 3500/12. 16. K. R A,

betreffend Höchstpreise für Zink.
Vom 31. Januar 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni
1851 in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezem-
der 1915 (Reichs-Gesetzbl, S 813), in Bayern auf
Grund des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand

vom 5. November 1912 in Verbindung mit dem Ge¬
setze vom 4. Dezember 1915 und der Allerhöchsten Ver¬
ordnung vom 31. Juli 1914, des Gesetzes betreffend
Höchstpreise vom 4. August >914 (Reichs-Gesetzbl. S.
339) in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S , 516) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom
21. Januar 1915, 23. September 1915 und 23 , März
1916 (Reichs-Gesetzbl. 1915 S. 25, 603 und 1916  S.
183) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be¬
merken, daß Zuwiderhandlungengemäß den in der
Anmerkung*) abgedruckten Bestimmungen bestraft
werden, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen angedroht sind. Auch kann der Be¬
trieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23, September 1915 (Reichs-Gesetzbl, S , 603) un¬
tersagt werden.

8 1
Höchstpreise.

Der Preis der nacistehend aufgeführten Gegen¬
stände darf nicht übersteigen bei:

Klasse 59 : Zink als Feinzink, unverarbeitet, in
festem oder flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt
von mindestens 99,g v. H des Gesamtgewichts; Höchst¬
preis 107 M. für je 100  kg Gesamtgewicht.

Klasse 60 : Zink als Feinzink, unverarbeitet, in
festem oder flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt
von weniger als 99,g v. H., jedoch mindestens 99,8 v,
H. des Gesamtgewichts: Höchstpreis 101 M . für je
100 kg Gesamtgewicht.

Klasse 61 : Zink als Feinzink, unverarbeitet, in
festem oder flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt
von weniger als 99,8v H. jedoch von mindestens 99,7
v. H. des Gesamtgewichts; Höchstpreis 95 M für je
100  kg - Gesamtgewicht.

Klasse 62 : Zink unverarbeitet, in festem oder
flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt von weniger
als 99,7  v H., jedoch von mindestens 99,5 0. H., des
Gesamtgewichts: 78 M. für je 100 kg- Gesamtge¬
wicht.

Klasse 63: Zink, unverarbeitet, in festem oder
flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt an Zink von
weniger als 99,5 0. H., jedoch von mindestens 98 v.
H. des Gesamtgewichts: 66  M . für je 100 kg- Ge¬
samtgewicht

Klasse 64 : Zink, roh und in Legierungen*), un¬
verarbeitet, in festem oder flüssigem Zustand«, mit einem
Reingehalt an Zink von weniger als 98 v. H. des
Gesammtgewichts: 66  M , für j« 100 kg Zinkinhalt:
sofern die Zusammensetzung der Legierung vorgeschrie¬
ben ist und diese mit Zink der Klassen 59 bis einschl,
64 besonders hergestellt wird, darf als Preis des Zink-
inhaltes der Höchstpreis der entsprechenden ginkklassen
zugrundegelegt und eine angemessene Entschädigung für
Herstellung und Schmelzverlustberechnet werden, die
keinen übermäßigen Gewinn enthalten darf.

Klasse 65 : Zink, um geschmolzen aus Altzink und
alten Zinklegieruugen*), Fehlgüssen, Hartzink, Spänen
und Abfällen jeder Art, mit einem Reingehalt an
Zink von weniger als 98 0. H. des Gesamtgewichts,
ferner Zink in Altzink und alten Zinklegierungen jeder
Art , Fehlgüsjen, Hartzink, Spänen und Abfällen jeder
Art.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft:

1 . wer die festgesetzten Höchstpreiseüberschreitet;
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert,

durch den die Höchstpreiseüberschritteu werden , oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung(§§ 2 3
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist , beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört;

4 wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf
von Gegenständen , sür die Höchstpreis- festgesetzt sind, nicht
nachkommt ; -

5 . wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht ;

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer
1 oder 2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Be»
träges zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden
ist oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte ;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark so ist auf ihn zu
erkennen . Im Falle mildernde.- Umstände kann die Geldstrafe
bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Füllen der Nummern I oder 2 kann neben der
Strafe angeordnet werden , daß die Verurteilung auf Kosten des
Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben De-
fängnisstrafe auf Verlnst der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
werden,

*) Unter legiertem Zink wird ein Material verstanden , das
insgesamt mit mehr als 2 v H. anderen Stoffen verschmolzen
ist , und bei welchem Zink dem Gewichte nach gegenüber jedem
anderen in der Legierung verschmolzenen Stoff überwiegt.



Als Altzink und alte Jinklegierungen werden
insbesondere Gegenstände angesehen, die sich in einem
Zustande befinden, in dem sie herkömmlich nicht mehr
für den durch ihre Gestaltung gegebenen Zweck benutzt
werden.

Klasse 66 : Zink in Erzen, Rückständen(auch
Aschen und Krätzen), Oxyden, Neben- und Zwischenpro¬
dukten der Hüttenindustrie und der Zink verarbeiten¬
den Industrien; 65 M für je 100 kg Zinkinhalt, ab¬
züglich eines angemessenen Hüttenlohns.

§2
Anwendung der Höchstpreise.

1. Werden Gegenstände der Klassen 59 bis ein¬
schließlich 65 weiterverarbeitet, so dürfen hierbei höch¬
stens die vorstehend festgesetzten Preise zugrunde gelegt
werden unter Zuschlag einer angemessenen Entschädi¬
gung für Verarbeitung, Formgebung, Verbindung
und Vertriebsspesen, die unter Berücksichtigung der ge¬
samten Verhältnisse, insbesondere der Herstellungs¬
kosten, Verwertbarkeit und Marktlage keinen über¬
mäßigen Gewinn enthalten darf.

2. Werden Gegenstände der Klassen 59 bis ein¬
schließlich 65 vom Kriegsamt (Zuweisungsamt) zu
Preisen zugewiesen, welche von den verordneten Preisen
abweichen, und auf Grund einer solchen Zuweisung
von der KriegsmetallA.-B . oder von der Zinkhütlen-
vereinigung oder dem Verband deutscher Zinkblech.
Walzwerke geliefert, so dürfen der Preisberechnung
im Falle der Weiterverarbeitung gemäß Ziffer 1 dieses
Paragraphen oder zu Legierungen der Klasse 64 an
Stelle der Höchstpreise die vom Kriegsamt festgesetzten
Verrechnungspreisezugrunde gelegt werden.

3. Der Preis für Zink in den Erze ugungsvor»
stufen zu den genannten Klassen muß in einem ange¬
messenen Verhältnis zu den oerordneten Höchpreisen
stehen.

Wer Zinn in den Erzeugungsvorstufen zu den ge¬
nannten Klassen zu einem Preise veräußert oder erwirbt,
der in keinem angemessenen Verhältnis zu den genann¬
ten Höchstpreisen steht, hat auch dir Enteignung seiner
Bestände zu gewärtigen.

4 Lei den vorstehenden Preisen dürfen Anteile
an Gold und Silber nach dem Tagespreise bezahlt
werden.

Ein außer Gold und Silber im Zink, in den
Jinklegierungen und in den Zinklegierungen und in
den Zinkerzen der Klassen 64 bis einschließlich 66 ent¬
haltener Stoff darf nur dann in Rechnung gesetzt wer¬
den, wenn dieser Stoff dem Gewicht nach mehr als
2 v. H. des Gesamtgewichts ausmacht. In diesem
Falle darf als Preis für das Zusatzmaterial höchstens
der Tagespreis oder, sofern Höchstpreise bestehen, der
Höchstpreis gefordert und bezahlt werden.

8 3
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei, Em¬
pfang und schließen die Kosten des Versandes vom
Versandlager unmittelbar bis zum Selbstoerbraucher
nicht ein. Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen
Jahreszinsen bis zu 2 . o. H. über Reichsbankdiskont
hinzugeschlagen werden.

84
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten mit der Absicht
der Preistreiberei ist sofortige Enteignung zu gewär-
tigen.

8 5
Ausnahmen.

Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Bekannt-
machung können, insbesondere bei Einfuhr, gestattet
werden.

Anträge auf Gestattung von Ausnahmen und An¬
fragen, welche die vorliegende Bekanntmachung be¬
treffen, find zu richten an die Metall-Meldestelle der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kriegsamts des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin W 9, Potz-
damer Straße 10/11. Die Bewilligung der Ausnahmen
ist dem zuständigen MilitärbefehlshaberVorbehalten.
Nur schriftliche, auf den Namen der Firma lautende
Ausnahmebewilligungen haben Gültigkeit.

» § 6
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem l . Februar
1917 in Kraft.

Frankfurt a. M., 31. Januar 1917.
18. Armeekorps. Stellvertretendes Generalkommando.

Am heutigen Tage ist auf Anordnung des Kriegs¬
amts die „KriegsamtnebenstelleSiegen" im Bezirk des
stellv. Generalkommandos 18. A. K errichtet worden.

Sitz der Kriegsamtnebenstelle Siegen. Geschäfts¬
räume Bahnhofsstraße, Hotel Monopol 2. Stock

Der Kriegsamtnebenstelle fallen im Einzelnen folgen¬
de Aufgaben zu.

a) Beschaffung und Verwendung der Arbeitskräfte
für die im Kriegsinteresse tätigen staatlichen und
und̂privaten Betriebe, außerdem Frauen, Gefangene
und andere Ausländer, Hilfsdienstpflichtige, Kriegs¬
beschädigte und Wehrpflichtige.

t>) Ueberwachung und Beförderung der gesamten kriegs¬
wirtschaftlichen Produktion des Korpsbezirks.

c)  Mitwirkung bei Fragen der Volksernährung für
die kriegswirtschaftlich tätige Bevölkerung.

0) Ueberwachung der Zuführung der Rohstoffe für
die Kriegswirtschaft.

e) Ein- und Aussuhrfragen
f) Derkehrsfragen

Zum Vorstand der Kriegsamtnebenstelle ist der
Unterzeichnete vom Kriegsamt ernannt worden.

Kriegsamtnebenstelle Siegen,
im Bezirk des stellv. Gen. Kdos. XV111. A. K

Der Vorstand:
gez. Tauber,

_ Hauptmann._
verhandelt:

Marienberg, den 8. Februar 1917
Anwesend:

1 Königlicher Landrat Dr. Thon, als Vorsitzender.
II. Die Kreistagsabgeordnetcu und zwar:

a . Aus dem Wahloerbande der Großarund-
besitzer.

b . Aus dem Wahlverbande der Städte:
1. Bürgermeister Steinhaus-Hachenburg.

o. Aus dem Wahlverbande der Land¬
gemeinden :

2. Bürgermeister Rübsamen-Stein,
3. Landmann Albert Pfeifer-Hof,
4. Bürgermeistera. D . Kempf-Großseifen,
5. Bürgermeistera. D. Krämer-Oellingen,
6. Bürgermeister Henn-Bellingen,
7. Bürgermeister Franz-Alpenrod-,
8. Bürgermeister Wisser-Büdingen,
9. Bürgermeister Denker-Lautzenbrücken,

10. LandmannA. H. Rickes-Kirburg,
11. Bürgermeister Schneider-Marzhausen,
12. Bürgermeister Windhagen-Oberhattert,
13. Bürgermeister Kaus-Mündersbach,
14. Bürgermeister Christian-Altstadt,

Entschuldigt fehlen:
1. Bürgermeister Schmidt-Mudenbach,
2. Bürgermeister Zeuner-Winkelbach,

Unentschuldigt fehlen:
Direktor Hoff-Coblenz,
Bürgermeister Staubesand-Marienberg,
Forstmeister Hausdorf-Hachenburg.

M . Die nicht gleichzeitig dem Kreistage augehörenden
Mitglieder des Kreisausschusses:

1. Kreisdeputierter Schütz-Marienberg,
2. Bürgermeister Jung-Liebenfcheid,

IV. KreisavsschußsekretärSchmidt als Protokollführer.
In der auf heute anberaumten, von den neben¬

stehend aufgeführten Mitgliedern besuchten Kreistags¬
versammlung wurden nach deren Eröffnung der neu-
gewählte Abgeordnete Windhagen- Oberhattert in sein
Amt eingeführt.

In anerkennenden Worten gedenkt der Vorsitzende
des verstorbenen Kreisdeputierten Winter. Der Kreis¬
tag ehrt das Andenken an den Verstorbenen durch Er¬
heben von den Sitzen.

Zum Protokollführer wurde gewählt:
KreisausschußsekretärSchmidt

und zu Protokolloollziehern die Abgeordneten:
1. Steinhaus,
2. Nübsamen,
3. Krämer.

Hierauf erfolgte die Uebergabe der Postzustellungs-
ürkunden über die ordnungsmäßig bewirkte Behändig-
ung der Kreistagseinladung vom 3. Februar ds. Is . an
die Kreistagsabgeordneten, an eine durch Zuruf gewählte
Kommission, bestehend aus den Abgeordneten:

1. Kempf,
2. Wifser,
3. Henn.

Die einzelnen Punkte der Tagesordnung gelangten
wie folgt zur Erledigung:

1. Prüfung der Legitimation des neuge-
ivählten Kreistagsabgeordneten im 13.

Bezirk des Wahlverbandes der Landgemeinden.
Die Wahlakten wurden von der hierzu bestimmten

Kommission, bestehend aus den Abgeordneten Rickes,
Pfeifer und Franz geprüft und für richtig befunden.
Dementsprechend beschließt der Kreistag einstimmig die
Gültigkeit der Wahl.
2. Beschaffung weiterer Geldmittel für die

Kriegsfamilienunterstützung , Kriegs¬
wochenhilfe und Kriegswohlfahrtspflege.

Der Kreisausschuß wird ermächtigt, die weiter er¬
forderlichen Geldmittel bis zur Höhe von weiteren
1 200 OOO Mark bei der Raffauifchen Landesbank oder
einer anderen Darlehnskasse gegen Schuldschein oder als
Wechsel-Darlehen aufzunehmen, sowie erforderlichenfalls
die für die Beschaffung der Geldmittel nötige Haftung
zu übernehmen.

Die Verzinsung und Tilgung dieses Schuldkapitals
soll entsprechend dem Beschlüsse des Kreistages vom
16. Dezember 1914 erfolgen.

Stimmenverhältnis: einstimmig.
3. Wahl eines Kreisausschußmitgliedes an

Stelle des verstorbenen Kaufmanns Karl
Winter -Hachenburg.

Die Wahl erfolgte durch Zuruf.
Es wird einstimmig Bürgermeister Steinhaus-

Hachenburg gewählt.
4. Wahl eines Mitgliedes der Einkommen-

fteuer -Veranlagungs -Kommisfion an
Stelle des verstorbenen Kaufmanns Karl
Winter -Hachenburg.

Durch Zuruf wird gewählt:
Steuersekretär Müller.

Stimmenverhältnis: einstimmig.

5 . Wahl der Zivilbeisitzer und Stellvertreter
für die Jahre 1918 —24.

Die Wahl erfolgt durch Zuruf.
Es wird neugewählt an Stelle von Bürgernieiftz

Staubesand-Marienberg, Bürgermeister Kaus in 2%
dersbach. Die übrigen Mitglieder und Stellvertr^
werden wiedergewählt.

Stimmenverhältnis: einstimmig.
6. Beteiligung des Kreises an der von den.

Bezirksverband eingerichteten Nauffaul
fchen Kriegshilfskasse.

Der Vorschlag des Kreisaufchuffeswird unvei,
ändert angenommen.

Stimmenverhältnis: einstimmig.
7. Wahl von Schiedsmännem und Stell-

Vertretern in Ausführung der Schieds
mannsordnung vom 20 . März 1879 . ]

Die Wahl erfolgt durch Zuruf.
Es wird neugewählt an Stelle des gefallenen Kauf

mannŝ Stolz-Marienberg, der Gemeinderechner Mülls
zum Schiedsmann an dessen Stelle der Landmand
Friedrich Hörster zum Stellvertreter.

Die übrigen Schiedsmänner und Stellvertrele,
werden miedergewählt.

Stimmenverhältnis: einstimmig.
8. Wahl von Vertrauensmännern für

Auswahl der Schöffen und Geschworener
für 1917.

Durch Zuruf wird neugewählt: an Stelle des vei-
storbenen Kaufmanns Karl Winter-Hachenburg: Re»
dant Karl Stahl-Hachenburg, im üb.rigen erfolgt Wieder
wähl.

Stimmenverhältnis: einstimmig.
9 . Wahl von 2 Mitgliedern und Stelloertre -»

tern der Körkommission für 1917 — 1920.
Durch Zuruf werden gewählt:

*) zu Mitgliedern
1. Bürgermeister Denker-Lautzenbrücken,
2. BürgermeisterSchneider:Stein-Wingert,

b) zu Stellvertretern:
1. Bürgermeistera. D. Krämer-Oellingen,
2. Bürgermeister Alhäuser-Giesenhausen.

Stimmenverhältnis: einstimmig.
Der Abgeordnete Wiffer berichtet namens der hier-

zu bestimmten Kommission, daß die Einberufung deis
heutigen Kreistagssitzung form- und fristgerecht erfolgtl
sei.

Der Kreistag erkennt die Dringlichkeit der Tages-/
ordnung an und erklärt sich einstimmig mit der ab-ß
gekürzten Einladungsstist einverstanden.

Hinsichtlich der in der heutigen Sitzung vollzogener
Wahlen wird bemerkt, daß sich die Gewählten, soweit
sie in der Sitzung anwesend waren, zur Annahme der
auf sie gefallene Wahlen bereit erklärt haben,

o. g. u.
Steinhaus . Rübsamen. Krämer.

g. w. o.
Thon, Schmidt,

König!. Landrat KreisausschußsekretärI
als Vorsitzender. als Protokollführer, ,

- —- 1- -- -- - I
Marienberg, den 16. Februar 1917.

Rartoffelhöchstpreis.
Der Kartoffelhöchstpreisbeträgt ab 16. d. Mts i

5 M. pro Zentner.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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wlanenoerg, den 8. Februar 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
In 8 7 der Bekanntmachung, betreffend: Beschlag -1

nähme, Bestandserhebung und Enteignung von Pro-k
fpektpfeifen aus Zinn von Orgeln und freiwillige Ab-x
lieferung von anderen Zinnpfeifen, -schalleitern usw-
von Orgeln und sonstigen Musikinstrumenten vom I0.S
Januar 1917 ergangenen Anweisung an die Komniu-x
naloerbände ist im Anschluß an § 9 der Bekanntmach-1
ung Vorkehrung getroffen, daß besondere kunstgewerb¬
liche und kunstgeschichtliche Werte erhalten bleiben. Als
geeignete Sachverständige für die Beurteilung der in
Betracht kommenden Gegenstände werden die Herren
Geheimrat Professor Luthmer und Professor Dr. Bern¬
hard Müller, Direktor des historischen Museums zu
Frankfurta. M , bezeichnet. Die genannten Sachver¬
ständigen sind bereit, in zweifelhaften Fällen an Orl
und Stelle Besichtigungen vorzunehmen.

Ich ersuche, die in Betracht kommenden Kirchen-
Vorstände hiervon umgehend in Kenntnis zu setzen.

Der Königliche Landrat.

Au:
lchei
stän
denj
sind.

1.
2.

3.

4.

3. Nr. L 276
Marienberg, den 14. Februar 1917. ,

Aus den besetzten Gebieten sollen in der nächsten
Zeit arbeitsverwendungsfähige Pferde vornehmlich für
die Landwirtschaft und Industrie herausgezogen werden-
Die Zuteilung dieser Pferde erfolgt nach Maßgabe des
Pserdebestandes in den einzelnen Landesteilen vor dem
Kriege unter Berücksichtigung der durch die Aushebun¬
gen usw. entstandenen Abgänge. Es werden bei der
Verteilung in erster Linie solche Pferdebesitzer(Land¬
wirte und Industrielle) berücksichtigt, denen bei den
Pferdeaushebungen Pferde genommen und die nicht
anders in der Lage sind, sich Ersatz zu beschaffen. Vor
allem kommt es darauf an, den wirklich notleidenden
Betrieben Pferde zuzuführen. Die Verteilung der
Pferde erfolgt durch die Landwirlschaftskammern.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die in Fra¬
ge kommenden Landwirte und Industrielle hierauf aus'

Dm,
Hinz
die!
verei
von
Zeine
aber
Sustä



merksam zu machen und diesen zu empfehlen , sich wegen
der Zuweisung von Pferden schriftlich an mich zu
wenden.

Tcr Königliche Landrat.

Marienberg , den 15. Februar 1917.
Betrifft : Heuausfuhr.

Das am 13. November 1916 durch Bekannt-
machung im Kreisblatt Nr . 91 erlassene Verbot der
Ausfuhr von Heu wird hiermit von heute ab aufge¬
hoben. Zur Ueberwachung der auf Grund des Kriegs¬
leistungsgesetzesfür die Heeresverwaltung sichergestellten
Heumengen haben die Heubesitzer von jetzt ab jeden
freihändigen 'Verkauf von Heu vor Ausführung der
Lieferung dem Bürgermeisteramt des Lagerorts anzu¬
melden. Die Bürgermeisterämter sind angewiesen wor¬
den, die dabei bekannt werdenden Heuüderschüsse teil¬
weise, soweit es zur Deckung der den Gemeinden auf¬
gegebenen Heerespflichtlieferung noch nötig ist, in
Anspruch zu nehmen, weil die dem Kreise aufgegebene
Gesamtmenge an Heu für die Heeresverwaltung nur
zum Teil sichergestellt ist. Im Interesse der Schlagfer¬
tigkeit des Heeres fordere ich die Besitzer von verfüg¬
baren Heuvorräten hiermit auf, etwa bis jetzt zurück-
gehaltene Vorräte dem zuständigen Bürgermeisteramt
freihändig für die Heeresverwaltung anzubieten . Es
ist Pflicht eines jeden Heubesitzers, einen Teil seines
Ueberschusies an Heu für die Verpflegung des Heeres
abzugeben.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam , daß die
für dre Heeresverwaltung sichergestellten Heuvorräte
nicht anderweitig veräußert bezw. verwendet werden

Der Vorsitzende des  Kreisausschusses.

_ x „ N °ri -nberg. d-n 15. Februar 19lH
Nach Mitteilung der Bezirksfleischstelle ist bei dieser

zur Sprache gebracht worden , dah die Dertraasschweine
zum großen Teil nicht das für sie überwiesene Gersten-
sutter zu fressen bekämen, dieses vielmehr von Mästern
für ihre eigne Hausschweine verwendet oder an andere
Peffonen für Preise verkaufen würde , welche die
Hochstpre.se beträchtlich überstiegen. Die Folge hier,
von ist, daß viele Bemagsschweine abgeliefert werden
die das erwartete Gewicht nicht erreichen.

- ®le  Ä " !" Bürgermeister ersuche ich. dahin zu
^ rbl* Vertragsbestimmungen im Interesse

W° [p9 v ift  Bevölkerung mehr beachtet
wela^ tretungen der gesetzlichen Bestimmungen un¬
weigerlich zur Anzeige gebracht werden.

Der Vorsitzende des  Kreisausschusses.

ZT V e,or9t  für die Kreiseingesessenen
einen Gesamtbezugsschein.

Marienberg , den 12. Februar 1917
uv  Vorsitzende des  Kreisausschusses.

re Marienberg , den 7. Februar 1917.
2 S .r* ? t^” 9 bcs  Warenumsatzstempels.
D «T? Ä Bekanntmachung vom 30 . November
JL,m 'ri nb bte  Zur Entrichtung der Angabe vom Wa-
r namsatze verpflichteten Personen und Gesellschaften
oufgefordert worden, den gesamten Betrag ihres Wa-
renunisatzes im Kaleuderjahr 1916 sowi/ den steuer-
pflichtigen Betrag ihres Warenumsatzes im 4 . Viertel
zumettün"^ *̂ " 1916 obtr  mündlich an-

fnns ^ " " pflichtigen Betrieben sind auch die
un? ^ ^wirtschaftlichen^Betriebe der Gemeinden

Huuberggenossenschaften zu zählen Es besteht
®emeinöe' ""dS °»b.rS-« °„tSnd.

für {lor!n?ien  die eingegangenen Zahlungen
Ü Unb  anstehendes Holz , für Lohrinde , Forst-

fü? £ ?^ Un9<!n' £eerntetc  und ungeerntete Bodenfrüchte,
“us  dem Nicht verpachteten Steinbruch , für

ÄS » * , * fomi, für »„ kaufte
Die Herren Bürgermeister und Hauberavorsteber

werden ersucht, die Anmeldung aus den vorgeschriebenen
an TI * “ i^ e* 35 nen  demnächst zugehen werden,
an die Unterzeichnete Steuerstelle zu erstatten

Verpflichtung zur Anmeldung besteht nicht,
beträgt ^ Jahresumsatz nicht mehr als 3000 Mk.

Der Vorsitzende des  Kreisausschusses.
Tgb . Nr . K. A . 1437.

iv «m - Marienberg , den 10. Februar 1917.
m ., . Me Wiederwahl des Karl Braun zum Bürger-
8iäkri !.? ^ D-memde Nister habe ich auf eine weitere«jährige Zeitdauer bestätigt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Tgb. Nr. K. A. 1438.

an- Marienberg , den 10. Februar 1917.
> Wiederwahl des August Noll zum Bürger-

S f »" ^ ^ " nde Merkelbach habe ich auf eine
weitere 8iährige Zeitdauer bestätigt.

Der Vorsitzende des  Kreisausschusses.

R.ir-ff. Bekanntmachung
^«nfftZuweisung von Zucker für die Bienen-

sütterung.
über Bestimmungen der Reichszuckerstelle
Jahre in? 7 ^b ' iuvg von Zucker zur Bienenfütterung im
HöchstmenalZ ? f“o „überwinterte Volk als
Der l ^a ^ er für das Jahr zugetejlt.

nach Wahl der Imker teils Februar,
mar bis 3m Feb-
D°t» 5 k®P9e,i,f9ert w°7 . n" 1 4 Wd’" " 'S ,Üt i' !" S
Ausn? bm. ^ b"^ ?n 3 "^ er zur Bienenfütterung mit
scheine ^ alte zollamtliche Berechtigungs-
ständio/n ^ nden Zuckers ist sogleich dem örtlich zu-
deL "n L̂!ker°ere.n anzumelden und zwar auch von
sind ^ mnm. m' b“ Mitglieder des Vereins

1 in t “"9 mu& enthalten:
2 Sah , Ö? r überwinterten Bienenvölker;

gewünscht wi? d ' m b " die Lieferung des Zuckers

steuert" -' versteuerter und wieviel unoer-
Zucker nur^ki- gewünscht wird . (Unversteuerter
nur mr fSf ? , 3Uf  Horhstmenge von 5 kg und

4. Die D-rnml/ ""9 auch dem 31 . März 1917 .)
nenzüchle? d!n"ik? " 3uc^ r empfangenden Sie-
zug. wielen. » ^ l ntn  ö»r Fütterung ihrer Dienen
verwenden un̂ ckre Zwecken zu
Bestimmung ^ N" Honigerzeugung nach näherer
lestzusetzend̂n V) .^e 'chszuckerstellezu einem »och
Stelle'Tu , °n -me noch zu bezeichnende
am 25 Februar i Anmeldung mutz spätestens
Die cherr-n o ? bem Fmkerverein vorliegen.

? ?rstehmdes in Bürgermeister des Kreises ersuche ich,
^nzufügen beka„n°/S b^ ^ Weise sofort mit dem

Anträge b-i ba& bie Formulare für
Vereins kostenlos abaS *h' thSDOr̂ el)e,: öe5  Bienenzucht-

3rrtümer hebe Nf . s" Jur Vermeidung
Zelnen Imker also nur h' 'onbers  hervor , datz die ein-
Ä - ? ? ^ Vorjahre einzureichen, nicht
^ständi gen Zollet ' b'eBerechtigungsscheine bei den,

- pouamt zu beanMn,.. „ haben . Der De-

3.  Nr . L 254.
Marienberg , den 12. Februar 1917.
Bekanntmachung.

h -üri ’c Begierungsamtsblatt vom 3. Februar
JiJh  r- 5' S . 27 abgedruckte Bekanntmachung , be-
'̂2 ' ™ Handverkaufstaxe für Krankenkassen vom 26.

Än ^-rn? w>ro  hierdurch besonders hingewiesen.
Sonderabzuge können gegen vorherige portofreie Ein-
tzndnm . deŝ Betrages von 50 Pfennig vom Herrn

- Dieterichs in Frankfurt a.  M.
ißeft , Konto 4255 bei dem Postscheckamt in Frankfurt
aufm? " ! v ad)e nod)  besonders darauf
Ä fc1 ^ b -& a~Ud) b,e  Besitzer der ärztlichen Haus'
apot ^ kien die in Frage stehenden Bestimmungen zu
beaaüen und sich dieselben für ihre Akten zu beschaffen

Der Königliche Landrat.

£ 22Lh° !« ®ntriert « Licht

Qsram

Tgb . Nr . K. A. 1495.
Marienberg , den 13. Februar 1917.

f Herren Iagdvorsteher des Kreises werden er-
'̂ chprufung des Stempels des

h °T eri ra9  o ^ gdpachtverzeichnissebaldmögl.
t.m Königlichen Zollamt 1 in Limburg oorzulegen

Der Kön igliche Landrat.

Der Krieg.
êr  Heeresleitung.

H°uf>tqu. ttier , 14. Febr (W. T . B . Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz.

^ m.'tr \ i5  ^ onf r lnäe" Bupprecht von Bayern.
Aus dem Nordufer der Ancrc führte der Feind

nach sehr heftiger Artillerievorbereitung und unter Ein¬
satz starker Infantenekräfte seine Angriffe fort . Vor¬
mittags griff er zweimal südlich von Serre an : beide
SÄ Ä " x'S Abdampf abgewiesen. vor der
Waffe vertrieben" ^ ^ mit ber  blanken

Erkannte Lere^ stellung weiterer Verstärkungen
nördlich und am Nachmittag auch südlich der Amre
wurden von unsrer Artillerie unter wirkungsvolles Der-
mchlungsfeuer genommen.

Bis zur Somme war auch in andern Abschnitten
und wahrend der Nacht der Feuerkampf stark

Front des Deutschen Kronprinzen.
Eigene Lrkuildungsvorstöße im Bogen von St.

Mchiel und am Westhang der Vogesen waren erfolg.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

. von Bayern.
Keine besonderen Ereignisse.
Front des Generalobersten Erzherzog Joseph
Im Mestecanesci-Abschnitt errangen unsre Truppen

gestern neue Erfolge. Mehrere Stellungen der Russen

halten ™ m * Unb 9°2en heftige Gegenstöße ge-
undli >e? i20o ' ro19eneÄ M  sN ° uf 23 Offiziereuno uoe. 1200 Mann , die Beute auf 3 Geschüke 12
Maschinengewehre und 6 Minenwerfer erhöh ? ^ '

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen

Pch - ulLLN " "" und
-7 rr  Mazedonische Front.
Jr » Terna-Bogen blieben Angriffe , der Italienk -r

Î bbÄt? b^ ^ uie der Höhe östlich von ParaloEo trotz
lebhafter Feuerwirkung ohne jeden Erfolg . ^

Der erste Generalquartiermeister:
Ludendorff.

m e v r c, 41'2 Milliarden!
hf? iS ff* UnJr e ^iegsanleihe wurde am 6. Februar

Jffg T
ääs : § sflgj • * *“ - --

verschärfte U-Bootkrieg.
„ l .T Febr . Der Hafen von Newyork ist
von amerikanischen und neutralen Schiffen überfüllt diedt-Sperrzone nicht,u»urchfahr-nma,-uZIönger

b-nch' -d, - i d-m Dollfchiff mehr a' L"

Die englischen Verluste.
vom / bis ' rum Die Verlustliste der Blätter
"E .b.ls  8 . Februar enthalten die Namen von

SS' 1* « a ® unn, ferner die Namen Z

Russisches Munitionslager von 60 Millionen
Wert explodiert.

LokÄ ? » It ^ Hap «randa bringt der
erploston in t große Munitions-expiopon m Finnland . Eine Munitionsmenae im Ml- ri

u °" °0 » ionen fei bei «aLchL ' ^ ' L ? a
geflogen. Die Expwsion war so gewaltsam dak ouck
die Bauten d̂er Murmanbahn beschädigt würdem ^

Die pestähnliche Epidemie in Südrukland
ruliilÄ ? ?? *"' Die letzten angekommenen
russischen Zeitungen bringen Meldungen über das Auf¬
treten der aus Rostow am Don gemeldeten rätselhaften
U -m.e. Trotz der Zensurlücken ist aus di ! en L
m? nn" " ^euubar, daß die Seuche nun auch im ganzen
Sonvernement Iekaterinoslaw (am Asowschen Meerei
ungeheure Menschenopfer fordert Einmal fehlt n!

Dort! ° ! dfe " mch7dV t teh"
die Aerzte der Epidemie ratlos gegenüber Die v! n
Uckê Erlck/ -̂ bê tmn  Personen ste?ben unter Mahn.
IeJ bebSI "9e"' “m 9an3en ÄÖrper mit  Eiterbeu-

Von  Nah und Fern.

Kranze mit Widmung am Grabe nieder̂ pspirt um
SSÜtiÄ SW “ l"MSÄS
ooUen Berufe als Hebamme anzuerkennen.

— Kaum hat sich das Grab über unserer ältesten
Einwohnerin geschlossen und schon wieder hat Schnitter
Tod .n unserem Ort Einkehr gehalten. Dienstag abend
lafi " Äe’Bler  vor mehreren
Jahren im Tode oorangegangenen Gatten qefolat
aS "£ S E dem Leben Geschiedene hatte den
Verlust ihxes Gatten nicht verschmerzen können denn
m geradezu kindlicher gegenseitiger Liebe führten die
beid . alten Leute, deren Ehe kinderlos war , ein qlücklickes
t? ™ “ ebe" ' . Nun ruht die Verstorbene an der Seite
ihres Gatten „im Leben wie im Tode vereint !"

Winters Macht ist gebrochen und der
Ä f Ä 5Ratur  n -lgt bald seinem Ende zu.

W n '- uch die Temperatur sich nur langsam steigert.
s° schw'nd' n doch unter den erwärmenden Strahlen der

öu Tag am Hnnmel höher steigenden Sonne
bn" ^ °^ n des Westerwaldes lagernden großen

Schneemassen immer mehr. Lin Glück, daß kein schroffer
Temperaturwechsel eingetreten und der Schnee nur lang-
am schwindet, denn sonst hätte bei plötzlicher Schne?-

schmelze leicht eine Hochwassergefahr eintreten können.
ü eUe, Fernsprechanschlüsse sind spätestens bis

zum Marz bei dem zuständigen Postamt anzumelden,
wenn die Herstellung in den nächsten, am t . April be-
ginnenden Bauabschnitt gewünscht wird. Verspätete
Anmetdungen können in den Bauplänen meist nicht
mehr berücksichtigt werden, sodaß für die gesonderte
Ausführung die entstehenden Mehrkosten von den An-
tragstellern erstqHet werden müssen.
, . P ' ltsburg/Ii . Febr . Reuter. Eine hiesige Ma-

schinensabrik, die noch kürzlich Granaten herstellte ist
durch Feuer zerstört worden. Der Schaden wird ' auf
zwei Millionen Dollar geschäht. Die Regierung hat eine
Untersuchung zugesagt. '
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OsramJhqia
Ga»gefulhe Ump *n 25u 60 Watt
Nurdmt auf darrt GJ&ibalior , tiriQrtix*
Wort OSRAM bürgt für da  s Fabrikat dar
MrtrfaMjlsdiaSt .Prrllr : 0 -Überall erteilt «*



Kolzverjleigerung.
Am OTontag, den 19. Sednim, non. oon tollht ob
kommen im Kirchenwald , in den Distrikten Buchenbehang, Schreck
und Höherhahn zur Versteigerung
336 Raummeter Buchen-Scheil- und

Knüppelholz,
300 Haufen Buchenreiser.

Die Versteigerung beginnt im Distrikt Schreck.
Die Herren Bürgermeister werden um ortsübliche Bekannt-

machung gebeten.
Marienberg , den 16. Februar 1917.

Ner Airchenvorftand.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die
schmerzliche Mitteilung, daß unsere liebe Tochter und
Schwester

Frau Alma Schönfelder
nach langem, schwerem Leiden heute sanft entschlafen ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Großseifen , Knappsack , Köln , Frankreich,

den 15- Februar 1317.

Danksagung.
Für die uns erwiesene herzliche Teilnahme bei dem

Hinscheiden und der Beerdigung unserer nun in Gott
ruhenden innigstgeliebten Mutter, Großmutter, Urgroß¬
mutter und Schwiegermutter

Elisabeth Senker
geb. Weber

sowie für die zahlreichen Kranzspenden sprechen wir hier¬
mit Allen, insbesondere auch dem Hebammenverein, sowie
den Frauen von Marienberg für die am Grabe niederge-
legten schönen Kränze unseren tiefgefühltesten Dank aus.

Me tiestranernden Hmlerdlieöenen.
Marienberg , den 13. Februar 1917.

Meiner geehrten Kundschaft zur gesl.
Kenntnis , daß ich

Fernsprech-Anschluß Nr . 81
erhallen habe.

Schnabelius
Inh . : Karl Hahlbohm,

Buch- und Papierhandlung, Buchbinderei,
Marienberg (Westerwald) .

Empfehle in großer Auswahl:

Uhren unb SolWen
wre

Ringe , Broschen, Lolliers,
Arnrbänöer, Ohrringe nnö
Fassungen für Senri-Bilöer.

6. Schulte,L Hachenburg.
Ankauf von altem Bold und Silber.

Unsere verehrlichen

Bezieher im Felde,

X
Grosse Auswahl preiswerter

ommunion-
onfirmanden

aus guten Stoffen, in schwarz, blau und farbig:

11 13 15 18 21 24 26 - 35

Anzüge
Mark.

Schwarze Hüte, Oberhemden , Kragen, Krawatten , Hosenträger,
Handschuhe , Kerzentücher , Sträusse , Ranken, Kränze , Stickerei-
Unterröcke , Hemden , Beinkleider , Korsetts , Taschentücher,

in grösster Auswahl zu billigen Preisen.

in schwarz, weiss und farbig, sowie
Sämtliche Zutaten, wie Spitzenstoffe.

Besätze etc.§ Kleiderstoffe
Solide Stoffe für Jackenkleider. Samt und Seide.

Moderne Herren-Anzugstoffe.
Rnzüge und Hosen

für Herren und Knaben in jeder Preislage.

Berliner Kaufbaus,
P. Fröhlich , Hachenburg.

und Preise!

Zahn -Praxis
Otto Bockeloh:: tTlarienberg
jetzt Hotel „Wetterwälder fjof“.

Sprediftun den:
Werktags 9 - 1 und 3 - 7 Uhr,
Sonntags 10- 2 Uhr.

Wegen Verheiratung bei
Köchin zum 1. März ein brave

Mädchen

Empfehle in großer Auswahl:1Letten Möbel jt
4< Sofas , Sessel, Tische, Stühle , ft
Ä Rleiöerschränke, Aüchenschränke, ft
44 Vertikows, waschkonroöe etc., ft
^ in solider Ausführung zu mäßigen Preisen, ^7 ferner: x

Nähmaschinen »
erstklassige Marken , wie Kaqser , Teutonia . Phoenix , ^

ft
Festino , und

Centrifugen
Marke Miele und Teutonia , zu billigen Preisen bei

günstigen Bedingungen

Berti).Seewald«fiacbenburg.

gesucht, das kochen und Hau¬
arbeit versteht.

Frau Landrat Thon

gegen hohen Lohn wird fofot.
gesucht vom

Consumverein
„Westerwald"

Marienberg.

Stuhlflechterei¬
arbeiten I

liefert in sauberer AusführB
zu billigen Preisen
Ernst Lagras,

Eichenstruth b. Marienberg

Vergrößerungen
von Photographie
sowie Broschen , Medaillon
nach gewünschtem Bilde lief4'
prompt und billigst
Carl Bungeroth , Hachenb»

toff
nich
bril
kör
Bei
and

m
Einen kräftigen, zuverlässiges

LageMbelter,

Kra
scha
füll,
wir!
Hoi

wo
We
und
mus
tige
ein
weä

die uns ihre neue Anschrift, wie sie laut Ver¬
ordnung des Kriegsministers vom 16. Februar
ab geändert werden muß, noch nicht mitgeteilt
haben, wollen diese zur Sicherung einer ununter-
brochenen Zustellung der Zeitung baldmöglichst
ohne Abkürzung der Angaben hierher gelangen
lassen.

Geschäftsstelle der Westerwälder Zeitung.

Carbid
von der Kriegschemikalien-A -G. freigegeben,
offerieren in kleinen und größeren Mengen

Phil . Schnsicier.
G. m. b. H.,

Hachenburg . Telefon Nr 2.
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Versand nur gegen NachnaD®
von 100  Stück an.
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Ein
prima Qualitäten5“ 100—bis 200.—M.P-

Zioaretienlabrik Goldenes Haus
ßerlin , 3 runnenstrasse *'j

Fernsprecher Zentrum 74-7'
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